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Brixen, am 27.06.2023 

 

Elternzeit bei 80% 

 

Sehr geehrter Kunde, 

 

wir erinnern daran, dass das Haushaltsgesetz 2023, genauer gesagt Artikel 1, Absatz 359 

des Gesetzes Nr. 197/2022, Folgendes vorsieht: 

➢ die Erhöhung der Elternzeitgeldes von 30 auf 80 % des Gehalts; 

➢ für einen Monat für beide Elternteile (von den drei für jeden vorgesehenen); 

➢ die Erhöhung kann abwechselnd von beiden Elternteilen und innerhalb des 

sechsten Lebensjahres des Kindes in Anspruch genommen werden. 

 

Neben den leiblichen Eltern haben auch Adoptiv- oder Pflegeeltern Anrecht darauf, und zwar 

innerhalb von sechs Jahren nach der Adoption oder der Aufnahme und jedenfalls vor der 

Volljährigkeit des Kindes. 

 

Zeitlich gesehen steht die Erhöhung nur dann zu, wenn  

➢ der Mutterschafts- und/oder Vaterschaftsurlaub nach dem 31. Dezember 2022 

beendet wurde; dies gilt auch für den Fall, dass es sich um einen Pflicht -oder einen 

alternativen Vaterschaftsurlaub handelt. 

 

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie uns mitteilen, wenn einer ihrer 

Mitarbeiter die Erhöhung auf 80% in Anspruch nimmt, da wir das aus den uns 

zur Verfügung stehenden Informationen nicht ersehen können. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Psaier Geier Partner 

An unsere Kunden 


